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(54) Verpackung für schüttfähige Lebensmittel

(57) Die entwickelte Verpackung für schüttfähige Le-
bensmittel ist aus Papier, Folie, Kunststoff, Aluminium
oder aus ihrer Kombination oder aber aus ähnlichen bieg-
samen Werkstoffen in Form eines Beutels ausgeführt,
dessen Ränder verbunden sind - günstig miteinander
verschweißt oder verklebt. Sie besteht aus zwei Haupt-
elementen: einem Beutel (1) und einem Verschluss (2).
Der Beutel (1) hat eine quasi-rechteckige Form und be-
steht aus zwei Schichten (3), die miteinander an den Kan-
ten mittels Schweißnaht (4) verbunden sind. In einer Ek-
ke des Beutels (1), zwischen seinen Schichten (3) wird
ein Verschluss (2) angeordnet, der aus zwei Elementen
besteht: einem Untersatz (5) sowie einem mit ihr
schwenkbar verbundenen und schnappartig verschließ-
baren Deckel (6).

Der beschriebene Verschluss (2) kann je nach Be-
darf an beliebiger Stelle des Beutels angebracht werden:
in seiner Ecke, an seiner Seite, in dem Untersatz oder in
seinem oberen Teil. Die Form des Verschlusses (2)
selbst kann unter Einbehaltung seiner Konstruktionsei-
genschaften auch beliebig sein und verschiedene,
manchmal effektvolle Formen und Farben annehmen,
die zugleich die ästhetische Seite der gesamten Verpak-
kung erhöhen.
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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand der Erfindung ist die Verpak-
kung für schüttfähige Lebensmittel, die zu ihrer Konfek-
tionierung und Aufbewahrung sowie bequemer Dosie-
rung dient.
[0002] Es sind zahlreiche Lösungen für Lebensmittel-
verpackungen bekannt. Und zwar aus der Beschreibung
der polnischen Erfindung Nr. 183408 (veröffentlicht in
dem BUP - Bulletin des Patentamtes - Nr 14/1998) ist
die Lösung unter dem Titel "Verpackung insbesondere
für Lebensmittel" bekannt. Diese Erfindung betrifft eine
Verpackung für Lebensmittel oder sonstige Verkaufswa-
ren, die einen Beutel und eine Schachtel aus Karton zum
Befestigen des unteren Beutelteils beinhaltet und über
einen Boden mit zentraler Knicklinie zur Ermöglichung
des Flachlegens der Schachtel und des Beutels sowie
des Ausbreitens der Schachtel zwecks Öffnens des Beu-
tels verfügt.
In einer anderen polnischen Erfindung Nr. 193526 unter
dem Titel "Verpackung für schüttfähige Produkte" (ver-
öffentlicht in dem BUP Nr 06/1999) ist eine Verpackung
für schüttfähige Produkte dargestellt, die aus Papier, Fo-
lie, Kunststoff oder ähnlichen biegsamen Werkstoffen
besteht und in Form einer an beiden Querseiten ge-
schlossenen Tasche ausgebildet ist. In dieser Tasche,
um aus ihr das Produkt in dem Übergangsraum zu ent-
nehmen, befindet sich zwischen einer der Querseiten der
Tasche und der mit ihr angrenzenden schmalen Seiten-
wand der Tasche eine Schüttöffnung. In dem grundsätz-
lich diagonal gegenüber der Schüttöffnung liegenden Be-
reich der Taschenwand befindet sich ein Griff, der aus
einem biegsamen Werkstoff gefertigt ist und normal in-
nerhalb der Außenkontur der Tasche versteckt bleibt,
während des Ausschüttens des Produktes jedoch aus
der Tasche herausgezogen wird und dabei außerhalb
der Tasche eine Schleife bildet.
Eine andere Verpackungskonstruktion wurde in dem pol-
nischen Gebrauchsmuster dargestellt - Anmeldung Nr.
108960 unter dem Titel "Verpackung" (veröffentlicht in
dem BUP Nr 12/2000). In dieser Lösung ist die Verpak-
kung - vor allem für die flüssigen oder schüttfähigen Pro-
dukte - dadurch gekennzeichnet, dass in dem durch eine
der Verpackungsseiten, die mit oberen Rändern der Ver-
packungsschichten verbunden sind, und die zusätzliche
Verbindungslinie der Verpackungsschichten unterhalb
des oberen Randes abgegrenztem Feld - mindestens
zwei Öffnungen angebracht sind, wobei die zusätzliche
Verbindungslinie unter einem Winkel oder bogenartig
zum oberen Rand verläuft und die Öffnungen je nach
Bedarf durch Ausschneiden oder Anschneiden des Ver-
packungswerkstoffs ausgeführt sind und die Form eines
Kreises oder Abschnitte einer Gerade oder aber konver-
genter oder sich schneidender Abschnitte haben.
[0003] Das Ziel der entwickelten Erfindung ist die Ra-
tionalisierung der Konfektionierung, Aufbewahrung so-
wie bequemer Dosierung schüttfähiger Lebensmittel, die
bislang meistens in flachen Beuteln aufbewahrt wurden,

und die zur Entnahme einer kleinen Produktmenge des
unwiderruflichen Aufschneidens oder Aufreißens der
Verpackung bedurften.
[0004] Die entwickelte Verpackung für schüttfähige
Lebensmittel in Form eines Beutels, der aus Papier, ei-
nem mit Folie oder mit Folie und Aluminium beschichte-
ten Papier, aus Folie alleine, aus Kunststoff, aus Alumi-
nium oder aus ihrer Kombination oder aber aus ähnlichen
biegsamen Werkstoffen gefertigt ist und dessen Ränder
miteinander verbunden sind - günstig miteinander ver-
schweißt oder verklebt - ist dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Beutel, zwischen seinen Schichten ein Ver-
schluss angebracht wird, der aus einem mit Deckel ver-
sehenen Untersatz besteht, günstig mit einem zusätzli-
chen Griff.
Der Verschlussuntersatz wird mit einem Flansch verse-
hen und mit dem Deckel mittels Scharnier oder Schleife
verbunden. Der Deckel ist dabei mit mindestens einem
Bolzen versehen, in dem Boden des Untersatzes ist da-
gegen entsprechend mindestens eine Öffnung ausge-
führt. Der Untersatz und der Deckel sind mit einem
Schnappverschluss versehen.
In verschiedenen Verpackungsvarianten ist der Unter-
satz mit dem Deckel dreh- oder trennbar verbunden. In
der Sonderform der entwickelten Verpackung stellt der
Deckel einen auf den Untersatz aufschraubbaren Dreh-
verschluss dar.
In dem Verschlussuntersatz sind Aussparungen ausge-
führt.
[0005] In dem Untersatz ist günstig in seinem Boden
mindestens eine Verengung ausgeführt.
Die Verpackung ist auch mit einem Schutz versehen,
grundsätzlich in Form einer leicht zu entfernenden Folie,
die zwischen dem Untersatz und dem Deckel, günstig
auf dem Flansch angeordnet ist.
[0006] Der Hauptvorteil der entwickeln Verpackung ist
die Anpassung der Standardverpackungen, dh. der fla-
chen Beutel, die meistens zur Aufbewahrung von schütt-
fähigen Lebensmitteln eingesetzt werden, an die mehr-
malige Entnahme und Dosierung des darin aufbewahr-
ten Produktes ohne die Notwendigkeit, sie dauerhaft zu
beschädigen und zu entdichten. Der eingesetzte Ver-
schluss ermöglicht das Lösen und Ausschwenken des
Deckels, die Entnahme der benötigten Produktmenge
aus dem Beutel und ein erneutes Verschließen. Solche
Verpackungsart schützt das verpackte Produkt sehr
dicht gegen Feuchte, Duftverlust oder Verschüttung.
Dies verlängert wesentlich nicht nur die Verwendbarkeit
des Produktes, sondern hält auch seinen Geschmack
lange Zeit aufrecht. Erneutes Verschließen des Beutels
nach der jeweiligen Produktentnahme macht die Ver-
flüchtigung der für seine Geschmacks- und Ernährungs-
eigenschaften entscheidenden Substanzen unmöglich.
Dies ist besonders wichtig bei den Lebensmittelverpak-
kungen.
Die entwickelte Erfindung eignet sich besonders gut für
schüttfähige Lebensmittel, kann jedoch auch erfolgreich
für andere Produktarten eingesetzt werden. Das Anbrin-
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gen eines zusätzlichen Griffes in dem Verschluss ermög-
licht noch zusätzlich eine bequeme Präsentation in dem
Laden sowie Aufhängung auf den dazu vorgesehenen
typischen Ständern, besonders dann, wenn die Öffnung
in dem Griff in ihrer Form und Größe der sog. "Euroöff-
nung" annähernd gleich ist, die in den zum Aufhängen
auf den Regalen in den Verbrauchergroßmärkten vorge-
sehenen Verpackungen üblich ist.
Die entwickelte Verpackung mit Verschluss kann in be-
liebigen, auch in sehr kleinen Abmessungen ausgeführt
werden. Dies hat zur Folge, dass auch kleine Mengen
an Lebensmitteln-bequem aufbewahrt werden können
und die jeweilige Entnahme einer kleinen Menge aus der
Verpackung weder die Verwendbarkeitsdauer noch die
Qualität der in der Verpackung verbliebenen Produkt-
menge beeinträchtigt.
Der flache Typ des entwickelten Verschlusses mit der
Stärke, die meistens der des Beutels annähernd gleich
ist, erlaubt eine genaue Ausfüllung und Ausnutzung des
Lade- und Lagerraumes und erleichtert dadurch die La-
gerung und den Transport der hier erfundenen Verpak-
kungen.
Der Erfindungsgegenstand wurde in folgenden Ausfüh-
rungsbeispielen in Form von Zeichnungen dargestellt:
Zeichnung 1 - vergrößerter Verschluss mit zusätzlichem
Griff, Zeichnung 2 - Verpackung mit eingebautem Grund-
verschluss in geöffneter Position, Zeichnung 3 - einge-
bauter Verschluss mit Bolzen und Schleife, Zeichnung 4
- eingebauter Verschluss mit Drehdeckel und Folien-
schutz sowie Zeichnung 5 - eingebauter Verschluss mit
Deckel in Form eines Drehverschlusses und mit Folien-
schutz.

Beispiel 1

[0007] Die erfundene Verpackung besteht aus zwei
Hauptelementen: dem Beutel 1 sowie dem Verschluss
2. Der Beutel 1 hat eine quasi-rechteckige Form und be-
steht aus zwei Schichten 3, die miteinander an den Kan-
ten mittels Schweißnaht 4 verbunden sind.
In einer der Ecken des Beutels 1, zwischen seinen
Schichten 3 wird der Untersatz 5 des Verschlusses 2
angeordnet. Der Verschluss 2 besteht aus zwei Elemen-
ten: dem Untersatz 5 sowie dem mit ihm schwenkbar
verbundenen und schnappartig verschließbaren Deckel
6. Der Untersatz 5 verfügt über den oberen umlaufenden
Flansch 7. In dem unteren Teil des Untersatzes 5, der
bei dem normalen Gebrauch der Verpackung unsichtbar
bleibt, wurden Aussparungen 8 ausgeführt, die das Be-
festigen an dem Untersatz 5, das Verschweißen mit ihm
oder das Einkleben der Schichten 3 des Beutels 1 er-
leichtern. Der umlaufende Flansch 7 des Untersatzes 5
umschlingt seinen Boden 9, der den Raum innerhalb des
Beutels 1 abschließt. In dem Boden 9 wurden dagegen
zusätzlich Verengungen 10 mit beliebiger Form ausge-
führt, dh. Verdünnungen der Bodendicke 9, die das ein-
fache Durchstechen oder Ausbrechen des Deckels 9
während der Erstöffnung der Verpackung sowie das Öff-

nen der ursprünglich verschlossenen Öffnung 11 ermög-
lichen, durch die der Inhalt des Beutels 1 anschließend
dosiert wird. Der dichte Verschluss der Verpackung vor
ihrer Erstöffnung bewirkt, dass das sich darin befindende
Produkt barriereartig abgesichert und hermetisch ver-
schlossen wird und das Produkt nach der Erstöffnung
der Verpackung mit seiner Hilfe bequem dosiert werden
kann.
Der Zugang zu dem Inhalt des Beutels 1 wird durch das
Drücken der miteinander mittels Scharnier 12 verbunde-
nen Deckels 6 und Flansches 7 des Untersatzes 5 ver-
schlossen. Dies ist dadurch möglich, dass die Form des
Deckels 6 an die Abmessungen des Flansches 7 des
Untersatzes 5 angepasst ist. In dem Deckel 6 kann zu-
sätzlich ein Griff 13 ausgeführt werden, der sein leichtes
Öffnen und Aufhängen der gesamten Verpackung auf
den typischen Ladenständern ermöglicht. In dem Deckel
6 kann optional ein Schnappverschluss 14 angebracht
werden, der zusätzlich gegen das leichte Öffnen des Ver-
schlusses 2 absichert.
Der beschriebene Verschluss 2 kann je nach Bedarf an
beliebiger Stelle des Beutels angebracht werden: in sei-
ner Ecke, an seiner Seite, in dem Untersatz oder in sei-
nem oberen Teil. Die Form des Verschlusses 2 selbst
kann unter Einbehaltung seiner Konstruktionseigen-
schaften auch beliebig sein und verschiedene, manch-
mal effektvolle Formen und Farben annehmen, die zu-
gleich die ästhetische Seite der gesamten Verpackung
erhöhen.
Die entwickelte Lösung kann aus verschiedensten Werk-
stoffen gefertigt werden.
Der Verpackungsbeutel selbst kann aus Papier, einem
mit Folie oder mit Folie und Aluminium beschichteten Pa-
pier, aus Folie alleine oder aus ihrer Kombination, und
der Verschluss - aus Kunststoffen gefertigt werden.

Beispiel 2

[0008] Die erfundene Verpackung mit den Eigenschaf-
ten, die zu den oben beschriebenen analog sind, kann
mit zusätzlicher Schleife 15 versehen werden, die das
Scharnier 12 ersetzt und den Deckel 6 mit dem Untersatz
5 verbindet. Die Schleife 15 vergrößert den Abstand zwi-
schen diesen Elementen und erleichtert durch den ge-
wonnen zusätzlichen Abstand zwischen ihnen die Hand-
habung des Deckels 6.

Beispiel 3

[0009] Die erfundene Verpackung mit den Eigenschaf-
ten, die zu den oben im Beispiel 1 oder 2 beschriebenen
analog sind, kann mit zusätzlichen Elementen ausgestat-
tet werden.
Ihr Deckel 6 kann mit Bolzen 16 versehen werden, denen
die Öffnungen 17 entsprechen, die in dem Boden 9 des
Untersatzes 5 ausgeführt sind. In solchem Fall werden
die Bolzen 16 beim Verschließen der entwickelten Ver-
packung in die Öffnungen 17 eingeführt, wodurch diese
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durchlässig gehalten und von den Resten des dosierten
Produktes freigemacht werden.

Beispiel 4

[0010] Die erfundene Verpackung mit den Eigenschaf-
ten, die zu den oben im Beispiel 1 beschriebenen analog
sind - der Deckel 6 kann als Drehverschluss ausgeführt
werden.

Beispiel 5

[0011] Die erfundene Verpackung mit den Eigenschaf-
ten, die zu den oben im Beispiel 1 oder 2 oder 3 oder 4
beschriebenen analog sind, kann zusätzlich mit einem
Schutz 18 ausgestattet werden, günstig in Form einer
leicht zu entfernenden Folie oder eines anderen Elemen-
tes ausgeführt, dessen Entfernung bei der Ersteröffnung
der Verpackung den Zugang zu ihrem Inhalt ermöglicht.
Der Schutz 18 wird zwischen dem Deckel 6 und dem
Boden 9, im oberen Teil des Untersatzes 5 angebracht.

Verzeichnis der Elemente

[0012]

1) Beutel,
2) Verschluss,
3) Schicht,
4) Schweißnaht,
5) Untersatz,
6) Deckel,
7) Flansch,
8) Aussparungen,
9) Boden,
10) Verengung,
11) Öffnung,
12) Scharnier,
13) Griff,
14) Schnappverschluß,
15) Schleife,
16) Bolzen,
17) kleine Öffnung,
18) Schutz.

Patentansprüche

1. Verpackung für schüttfähige Lebensmittel in Form
eines Beutels, der aus Papier, einem mit Folie oder
mit Folie und Aluminium beschichteten Papier, aus
Folie alleine, aus Kunststoff, aus Aluminium oder aus
ihrer Kombination oder aber aus ähnlichen biegsa-
men Werkstoffen gefertigt ist und dessen Ränder
verbunden sind - günstig miteinander verschweißt
oder verklebt, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem Beutel (1), zwischen seinen Schichten (3) ein
Verschluss (2) angebracht wird, der aus einem mit

Deckel (6) versehenen Untersatz (5) besteht, gün-
stig mit einem Griff (13).

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Untersatz (5) mit einem Flansch
(7) versehen ist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Untersatz (5) mit dem Dek-
kel (6) mittels Scharnier (12) oder Schleife (15) ver-
bunden ist.

4. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Deckel (6) mit mindestens
einem Bolzen (16) versehen ist, in dem Boden (9)
des Untersatzes (5) ist dagegen entsprechend min-
destens eine kleine Öffnung (17) ausgeführt.

5. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Untersatz (5)
und der Deckel (6) mit einem Schnappverschluss
(14) versehen sind.

6. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Untersatz(5) mit dem Deckel (6)
dreh- oder trennbar verbunden ist.

7. Verpackung nach Anspruch 1 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Deckel (6) als ein auf den
Untersatz (5) aufschraubbarer Drehverschluss aus-
geführt ist.

8. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4
oder 5 oder 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Untersatz (5)Aussparungen (8) ausge-
führt sind.

9. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4
oder 5 oder 6 oder 7 oder 8, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Untersatz (5) günstig in seinem
Boden (9) mindestens eine Verengung (10) ausge-
führt ist.

10. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4
oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Untersatz (5)
und dem Deckel (6) günstig auf dem Flansch (7) ein
Schutz (18), grundsätzlich in Form einer leicht zu
entfernenden Folie, angeordnet ist.
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